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Wohnbau in Zeiten steigender Baukosten sicherstellen 
 
Die Baukosten steigen zurzeit enorm an, so haben sich die Materialkosten in den letzten 16 Monaten um 
mehr als Drittel erhöht. Es ist in diesem Umfeld eine große Herausforderung, dennoch ausreichend ge-
förderte Wohnungen zu errichten. Als zuständige Wohnbaulandesrätin habe ich im letzten Jahr Schritte 
gesetzt, die einstimmig im Landtag beschlossen wurden, um diesem schwierigen Umfeld gerecht zu 
werden. 

Im Jahr 2021 konnten 1.267 Wohnungen gefördert errichtet werden, wobei der Anteil an Eigentums- 
sowie Mietwohnungen annähernd gleich ist. In der Eigentumsförderung ist mir Nachhaltigkeit ein beson-
deres Anliegen. So werden Wohnungen im mehrgeschossigen Wohnbau mit durchschnittlich über 46.000 
Euro stark gefördert. Dem sorgsamen Umgang mit Grund und Boden sowie Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel wird damit Rechnung getragen. Zersiedelung und sorgloser Flächenverbrauch werden 
hingegen nicht mehr gefördert.  

Besonders stark angehoben wurde die Förderung für die Errichtung von Mietwohnungen. Über 47 Millio-
nen Euro wurden für die Errichtung von 631 Mietwohnungen sowie vergleichbaren Wohnformen wie dem 
betreuten Wohnen für ältere Menschen investiert. Für eine dauerhafte Absicherung dieser bis zu 750 
Mietwohnungen pro Jahr braucht es vor allem Grundstücke, die bereits für den geförderten Wohnbau 
gewidmet werden. Besonders positiv hervorheben möchte ich die hervorragende Lebensqualität in den 
errichteten Wohnungen!  

Besonderes Augenmerk lege ich auf den Bereich der Wohnraumsanierung, damit bestehende Wohnanla-
gen und Häuser auch zukünftig attraktiven und lebenswerten Wohnraum bieten. Hier sieht man im vor-
liegenden Bericht eine stark steigende Anzahl an Sanierungsmaßnahmen. Es ist ein wertvoller Beitrag, 
um leistbares Wohnen mit Klimaschutz zu verbinden. 

Ein wichtiges Anliegen war mir die Mietzinssenkung. In 19.189 der geförderten Mietwohnungen in Salz-
burg wurden die Mieten dauerhaft gesenkt und zukünftige Erhöhungen wurden gedeckelt. Damit bleiben 
sie auch in Zukunft für die etwa 50.000 Menschen in diesen Wohnungen leistbar. Im nächsten Schritt 
wird die Wohnbeihilfe erhöht und auch für die privaten Mietwohnungen ausgeweitet. Damit stärken wir 
die enorm wichtige soziale Komponente der Wohnbauförderung, um besonders jene zu unterstützen, für 
die die Mietkosten eine zu große finanzielle Belastung sind. 
 
Salzburg im Mai 2021 

 

Mag. (FH) Andrea Klambauer 
Landesrätin 
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1 Ausgangssituation 

Ziel der Wohnbauförderung (WBF) ist es, die 
Wohnbedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern in 
den unterschiedlichen Lebensphasen zu unterstüt-
zen, von Startwohnungen für junge Menschen, bis 
hin zu Wohnkonzepten für ein selbstbestimmtes 
Wohnen im Alter. In allen Bereichen der WBF steht 
die Nachhaltigkeit durch die Erreichung der Klima-
schutz- und Umweltziele im Fokus. Aus diesem 
Grund stellt auch die Förderung von Sanierungs-
projekten einen zentralen Punkt der WBF dar. 
 
Die Abwicklung der WBF erfolgt durch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 10: Pla-
nen, Bauen, Wohnen. In der im Jahr 2016 geschaf-
fenen Wohnberatung im Bürgerzentrum, nahe dem 
Salzburger Hauptbahnhof, haben Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, sich nach Terminvereinba-
rung kostenlos und persönlich beraten zu lassen 
(siehe Kapitel 6 Wohnberatung). 
 
Die Antragstellung in der WBF wurde (mit Aus-
nahme der Wohnbeihilfe) mit 1.1.2017 auf eine 
Online-Antragstellung umgestellt. Das bedeutet, 
dass Förderungsansuchen nur mehr digital einge-
reicht werden können. 
 
Die Wohnwünsche und -realitäten der Salzburge-
rinnen und Salzburger sind einer ständigen Ent-
wicklung unterworfen. Es ist ein wichtiges Anlie-
gen der WBF darauf einzugehen und die Bedürf-
nisse zu unterstützen. Dementsprechend gibt es 
auch bei der Förderung von Wohnraum im Lauf der 
Zeit Veränderungen hinsichtlich der Förderspar-
ten, der Förderart, dem gewährten Zuschuss etc. 
Ziel dieses Reports ist es daher, eine verständliche 
und nachvollziehbare, über die Jahre hinweg kon-
stante Aufbereitung zu bieten. Im Jahr 2016 star-
tete man mit dem ersten Bericht in dieser Form, 
der - wie auch die Berichte der Folgejahre - auf 
der Homepage des Landes Salzburg zur Verfügung 
steht. 
 
 

                                                 
1 Genauer dazu: siehe Ausführungen im Vorjahresbericht. 

Folgende Sparten werden aktuell gefördert:  
 Errichtung und Kauf von Eigentum inkl. der 

Förderung bei Ausübung einer Mietkaufop-
tion (nachfolgend als Eigentumsförderung 
bezeichnet) 

 Errichtung von Mietwohnungen, Wohnhei-
men und Baugruppen-Wohnhäusern (nach-
folgend als Objektförderung bezeichnet) 

 Sanierungen 
 Größere Renovierungen 
 Wohnbeihilfe 

 
Die Wohnbauförderung als ein wichtiges wohnpoli-
tisches Instrument, muss bei der Setzung von Maß-
nahmen auch immer sozial-, wirtschafts- und um-
weltrelevante Themen berücksichtigen. Mit ver-
schiedenen Novellen des Salzburger Wohnbauför-
derungsgesetzes 2015 und der Wohnbauförde-
rungsverordnung 2015 wurde auf aktuelle Bedürf-
nisse reagiert.  
 
Mit der sogenannten Mietzinssenkung, deren 
Grundlage durch eine Novelle des Salzburger 
Wohnbauförderungsgesetzes geschaffen worden 
ist, wurde bereits in den Vorjahren durch Umfinan-
zierungen eine Ersparnis durch günstige Zinssätze 
und Laufzeitverlängerungen erreicht, die von den 
Gemeinnützigen Bauvereinigungen an die Miete-
rinnen und Mieter weitergegeben wurde. Je nach 
Bauvorhaben und der jeweiligen Finanzierung ist 
die Höhe der Einsparungen je m² Wohnnutzfläche 
unterschiedlich.1 Zusätzlich zu diesen Beträgen, 
profitieren die Mieter auch von der damit einher-
gehenden geringeren Umsatzsteuer.  
 
Das Mietzinssenkungsprogramm wurde auch für 
das Jahr 2021 fortgeführt. Von 2018 bis zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Berichtes, konnten da-
mit insgesamt bei 1.242 Bauvorhaben bzw. für 
19.189 Wohnungen die Mieten reduziert werden. 
Zudem wurde in den Novellen, zugunsten der Mie-
ter, eine moderate zweiprozentige Mietsteige-
rungsgrenze für die Folgejahre festgelegt.  
 
 
 
 
 
 



 

2 

Die Förderung des Neubaus war im Jahr 2021 vom 
massiven Anstieg der Baupreise geprägt. Insbeson-
dere der sehr starke Preisanstieg bei Bauholz, Bau-
stahl und erdölbasierten Produkten führte zu ent-
sprechenden Erhöhungen bei den Baukosten für 
geförderte Wohnungen.  
 
Durch eine Novelle des Salzburger Wohnbauförde-
rungsgesetzes, welche mit 01. August 2021 in Kraft 
trat, sollten diese erhöhten Baukosten (zumindest 
teilweise) durch höhere Förderungen aufgefangen 
werden.  
 
Zu diesem Zweck wurden z.B. im Bereich der Ob-
jektförderung (konkret der Förderung der Errich-
tung von Mietwohnungen) und der Kaufförderung 
die Fördersätze erhöht.  
 
Zur Deckung der Mehraufwendungen werden der 
Wohnbauförderung dafür für die Jahre 2022 und 
2023 zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 
15 Mio. € zur Verfügung gestellt.  
 
Zudem wurden in der Kaufförderung die Kauf-
preisobergrenzen (d.h. jene Grenzen, welche bei 
Überschreitung eine Kürzung der Förderung nach 
sich ziehen) angepasst, um weiterhin eine markt-
gerechte Förderung sicherzustellen.  
 
Generell wurden im Bereich der Eigentumsförde-
rung die Einkommens(ober)grenzen für den Zugang 
zu einer Förderung iSd Wohnbauförderungsgeset-
zes erhöht. Damit wird mehr Haushalten der Zu-
gang zu einer Förderung ermöglicht.  
 
Bei der Errichtungsförderung im Eigentum wurde 
die Frist für die Möglichkeit der Antragstellung ver-
längert. Eine Antragstellung ist nun bis spätestens 
9 Monate (bisher 6) nach der Baubeginnsanzeige 
möglich.  
 
Mit Augenmerk auf die Klimaziele des Landes wur-
den Maßnahmen für die Baulandmobilisierung ge-
setzt, indem einerseits der Erwerb von unbebau-
ten Liegenschaften bei einem Baulandsicherungs-
modell und begrenztem Grundstückverbrauch (Er-
richtungsförderung im Eigentum) wie auch der Er-
werb von bebauten Grundstücken zur Ortskern-
stärkung (Errichtung von Mietwohnungen und grö-
ßere Renovierung) gefördert werden. Zudem 
wurde u.a. die Förderung bei Errichtung in Holz-

bauweise erweitert (Massivholz- und Hybridholz-
bauweise) und die entsprechenden Zuschläge er-
höht. 
 
Der Erhalt und die Verbesserung von bestehendem 
Wohnraum wurde seitens der Politik als wesentli-
cher Schwerpunkt definiert. Dies sowohl zur Ver-
meidung von Leerstand aber auch als Beitrag zum 
Klimaschutz. Mit der Sanierungsförderung wird 
die Erhaltung von qualitativ hochwertigem Wohn-
raum ermöglicht und Impulse für die Investitions-
belebung gesetzt.  
 
Bei der neuen Fördersparte „größere Renovierun-
gen“ von Wohnhäusern, welche im Jahr 2020 ge-
schaffen wurde, wird an Objekte gedacht, die in 
weiterer Folge für die Laufzeit der Förderung als 
Mietwohnungen vermietet werden. Die Vermie-
tung hat dabei an begünstigte Personen oder die 
sonst im § 28 S.WFG 2015 genannten Personen zu 
erfolgen. Dabei ist die entsprechende Mietzins-
obergrenze zu berücksichtigen.  
 
Mit Beginn der Covid-19-Krise im Frühjahr 2020 
und den damit einhergehenden (finanziellen) Un-
sicherheiten bei den Kunden, war der Bereich der 
Wohnbauförderung besonders gefordert. Einer-
seits war man bemüht den Förderungsprozess auf-
recht zu erhalten, andererseits finanziell stark Be-
troffenen schnelle Hilfe zukommen zu lassen. 
 
Es wurden rasch rechtliche Rahmenbedingungen 
für die Unterstützung Betroffener geschaffen, wie 
die Möglichkeit von Stundungen bei der Rückzah-
lung einer laufenden Darlehensförderung oder 
schnellere Neuberechnungen in den Bereichen der 
Annuitätenzuschüsse und der Wohnbeihilfe (auf 
Basis von Kurzarbeitsbestätigung, AMS-Bescheid  
oder Nachweis einer behördlichen Betriebsschlie-
ßung). Diese im Zusammenhang mit der Pandemie 
geschaffenen Bestimmungen zur Unterstützung 
der Förderwerber wurden 2021 bis 30.06.2022 ver-
längert.  
 
In der Folge wird zu den genannten Punkten eine 
detailliertere Aufschlüsselung nach Sparten bzw. 
Förderumfang durchgeführt. Zudem wird darge-
stellt, wie die Fördersituation in den Bezirken des 
Landes Salzburg im Jahr 2021 gelagert war. Auch 
auf die durchschnittliche Förderung pro Wohnung 
und Fördersparte wird eingegangen. 
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Die Basisgröße in der Wohnbauförderung sind die 
sogenannten Zusicherungszahlen. Sie geben die 
Anzahl jener Wohnungen bzw. Wohneinheiten wie-
der, denen eine verbindliche Förderzusage zu-
grunde liegt. Die Auszahlung der Förderung erfolgt 
in der Regel nach Fertigstellung des Bau-/Sanie-
rungsvorhabens bzw. nach Bezug. Im vorliegenden 
Bericht werden die zugesicherten Förderzahlen 
dargestellt, die tatsächlichen Auszahlungsbeträge 
nach Fertigstellung können davon abweichen.2 
 
Ebenfalls erwähnt wird in diesem Bericht die 
Wohnbauforschung. Das Instrument der Wohnbau-
forschung im Land Salzburg bietet seit Jahren über 

die Wohnbauförderung eine Möglichkeit zur Unter-
stützung bei der Weiterentwicklung und der Neu-
orientierung im Wohnungswesen an und hat sich in 
den Jahren sehr bewährt, da wertvolle Erkennt-
nisse gewonnen werden konnten. Ein ausgewähltes 
Projekt wird in Kapitel 8 vorgestellt. 
 
Auf laufende Förderungen aus älteren Gesetzge-
bungen (vor S.WFG 2015) wird, der Systematik der 
Vorjahre folgend, ab diesem Punkt des Berichtes 
nicht mehr eingegangen. 

 

  

                                                 
2 Im Jahr 2021 wurden für die Wohnbauförderung Mittel in Höhe 
von rd. € 109 Mio. aufgewendet (lt. Rechnungsabschluss [Finan-
zierungshaushalt] inkl. Mittelbindung).  
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2 Geförderte Wohnungen nach Fördersparte

In Tabelle 2.1 ist die Zahl der geförderten Woh-
nungen sowie der zugesicherte Zuschuss für die 
einzelnen Fördersparten dargestellt. Insgesamt 
wurden im Jahr 2021 Mittel in der Höhe von rund 

81,5 Millionen Euro zugesichert, beinahe 3.900 
Wohnungen bzw. Wohneinheiten wurden damit ge-
fördert. Für die einzelnen Sparten bedeutet dies:  

 
 Eigentumsförderung: 23.152.900 € bzw. 636 Einheiten 
 Objektförderung: 47.785.400 € bzw. 631 Einheiten 
 Sanierungen: 10.565.800 bzw. 2.600 Einheiten 

 
Im Bereich der Eigentumsförderung entsprach dies 
einer durchschnittlich zugesicherten Fördersum-
me von 36.404 €. Die Objektförderung wurde im 
Jahr 2021 mit durchschnittlich 38.630 € unter-
stützt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Be-
reich des Mietwohnungsbaus (Teil der Objektför-
derung) seit 2018 rückzahlbare Grundzuschüsse 

und nicht rückzahlbare Zuschüsse für Zuschlags-
punkte zugesichert werden. Für die Berechnung 
des durchschnittlich ausbezahlten Betrags pro För-
derfall wurde nur die nicht rückzahlbare Kompo-
nente berücksichtigt. Für Sanierungen wurden im 
Jahr 2021 im Schnitt 4.064 € pro Förderfall zugesi-
chert. 

 

Tabelle 2.1 
Geförderte Wohneinheiten, nach Fördersparte im Jahr 2021 

Fördersparte 
geförderte 

Wohneinheiten 
zugesicherte Fördermittel in € 

gesamt nicht rückzahlbar pro Förderfall 

Eigentum 636 23.152.900 23.152.900 36.404 
Objektförderung 631 47.785.400 24.375.800 38.630 
Sanierung 2.600 10.565.800 10.565.800 4.064 

gesamt 3.867 81.504.100 58.094.500 15.023 

Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 
Hinweis: Der zugesicherte Zuschuss pro Förderfall ist ein Durchschnittswert pro Fördersparte, der sich nur auf die nicht rückzahl-
baren Fördermittel bezieht.  

 

In einer differenzierteren Betrachtung werden die 
einzelnen Fördersparten noch zusätzlich aufge-
schlüsselt (siehe Tabelle 2.2): 
 
Die Eigentumsförderung gliedert sich grob in die 
Errichtungsförderung und die Kaufförderung. Auf 
erstere, mit dem Bereich Einzel-/Doppel-/Bauern-
häuser/verdichteter Flachbau/Auf-, Zu- oder Ein-
bauten, entfielen Zusicherungen im Umfang von 
1.332.700 € bzw. wurden 95 Einheiten gefördert, 
womit im Durchschnitt 14.028 Fördereuro ausbe-
zahlt wurden.  
 
Im Bereich der Kaufförderung wurden insgesamt 
541 Einheiten bzw. 21.820.200 € zugesichert und 
damit im Mittel 40.333 € pro Förderfall. Bei den 
Wohnungen und Häusern in der Gruppe belief sich 
der durchschnittlich zugesicherte Zuschuss auf 
46.212 €, während er für Wohnungen, bei denen 
eine Mietkaufoption ausgeübt wurde, lediglich 
15.030 € betrug.

Die Objektförderung unterstützt die Errichtung 
von Mietwohnungen und Wohnheimen sowie die 
größere Renovierung. Seit 2018 werden für die Er-
richtung von Mietwohnungen rückzahlbare Grund-
zuschüsse und nicht rückzahlbare Zuschüsse für 
Zuschlagspunkte zugesichert. Nach diesem Modell 
wurden 2021 389 Wohneinheiten mit insgesamt 
39.208.800 € unterstützt, davon 15.799.200 € 
nicht rückzahlbar. Dies entspricht zugesicherten 
Fördermitteln von durchschnittlich 40.615 €. Bei 
den Wohnheimen (181 geförderte Wohneinheiten 
im Jahr 2021) wurden pro Wohneinheit durch-
schnittlich 39.451 € zugesichert, dies entspricht 
einer Förderung von 13.150 € pro Wohnheimbett, 
da bei Wohnheimen eine Wohnung in etwa drei 
Wohnheimbetten entspricht. Auf die 2021 erstma-
lig ausbezahlte Förderung für eine größere Reno-
vierung entfiel auf jede der 61 geförderten Wohn-
einheiten eine Fördersumme von 23.539 €. 
 
Auf eine Sanierung entfielen im Schnitt 4.064 €.
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Tabelle 2.2 
Geförderte Wohneinheiten, nach Fördersparte im Jahr 2021 

Fördersparte 
geförderte 

Wohn- 
einheiten 

zugesicherte Fördermittel in € 

gesamt nicht 
rückzahlbar 

pro 
Förderfall 

Eigentum 

Errichtung 
Einzel-/Doppel-/Bauernhaus/ver-
dichteter Flachbau/Auf-, Zu- o. 
Einbauten 

95 1.332.700 1.332.700 14.028 

Kauf 
Wohnung/Haus in der Gruppe 439 20.287.100 20.287.100 46.212 

Wohnung (Miet-Kauf) 102 1.533.100 1.533.100 15.030 

Objekt-
förderung 

Errichtung 
Mietwohnung 'neu' - Darlehen und 
nicht rzb. Zuschuss 389 39.208.800 15.799.200 40.615 

Wohnheim 181 7.140.700 7.140.700 39.451 

Sanierung Größere Renovierung 61 1.435.900 1.435.900 23.539 

Sanierung   2.600 10.565.800 10.565.800 4.064 

gesamt   3.867 81.504.100 58.094.500 15.023 

Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 
Hinweis: Der zugesicherte Zuschuss pro Förderfall ist ein Durchschnittswert pro Fördersparte der sich nur auf die nicht rückzahl-
baren Fördermittel bezieht.  
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3 Zusicherungen nach Fördersparte

In diesem Kapitel wird ausführlich dargestellt, wie 
sich die zugesicherten Zuschüsse bzw. die geför-
derten Wohneinheiten auf die Fördersparten ver-
teilen. In den Abbildungen wird aus Gründen der 
Übersichtlichkeit eine Gruppierung der Sparten 
vorgenommen: Getrennt dargestellt werden für 
die Sparte Eigentum die Errichtungsförderung (Ein-
zel-/Doppel-/Bauernhäuser/verdichteter Flach-

bau/Auf-, Zu- oder Einbauten) und die Kaufförde-
rung nach Wohnungen/Häuser in der Gruppe und 
Wohnungen (Miet-Kauf). In der Objektförderung 
werden die geförderte Errichtung von Mietwoh-
nungen und Wohnheimen sowie die Förderung der 
größeren Renovierung visualisiert. Zudem werden 
die Zusicherungen im Bereich der Sanierung darge-
stellt. 

 
Abbildung 3.1 
Zugesicherte Zuschüsse, nach Fördersparte im Jahr 2021 

Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 
Hinweis: In der Sanierungsförderung wurde, wie eingangs bereits erwähnt, im Jahr 2019 eine gravierende Umstellung des Förde-
rungsablaufs vorgenommen. Wurde bislang eine Zusicherung bereits vor Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme erteilt, ist seit 
2019 eine Zusicherung nur mehr nach der erfolgten Sanierung möglich. Dies hat zur Folge, dass die Zusicherungsfallzahlen in 
diesem Jahr nur bedingt als Maßstab herangezogen werden können.   

 
Betrachtet man die Zusicherungen für das Jahr 
2021 nach der Höhe der zugesicherten Zuschüsse 
in Euro (Abbildung 3.1), so entfielen 28,4 % auf 
den Bereich der Eigentumsförderung, wobei 
94,2 % davon der Kaufförderung (Wohnungen/Häu-
ser in der Gruppe, Miet-Kaufwohnungen) zukamen. 
Die verbleibenden 5,8 % entfielen auf die Errich-
tungsförderung (fast ausschließlich für Einzel-
/Doppel-/Bauernhäuser). 
 
Mit 58,6 % betraf etwas mehr als die Hälfte der Zu-
schüsse die Objektförderung, wobei der überwie-
gende Anteil  für die  Errichtung von  Mietwohnun-

gen (82,1 %), rund ein Sechstel (14,9 %) für die Er-
richtung von Wohnheimen und 3,0 % für die grö-
ßere Renovierung zugesichert wurden. Bei den 
Mietwohnungen ist 2021 zwischen rückzahlbaren 
und nicht rückzahlbaren Komponenten zu unter-
scheiden. 40,3 % der 2021 für Mietwohnungen zu-
gesicherten Fördermittel müssen nicht zurückge-
zahlt werden. 
 
Die restliche Fördersumme (13,0 %) entfiel auf den 
Bereich der Sanierung. In der Sanierungsförderung 
wurde, wie eingangs bereits erwähnt, im Jahr 2019 
eine gravierende Umstellung des Förderungsab-
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laufs vorgenommen. Wurde vor 2019 eine Zusiche-
rung bereits vor Umsetzung einer Sanierungsmaß-
nahme erteilt, ist seit 2019 eine Zusicherung nur 
mehr nach der erfolgten Sanierung möglich. Dies 
hat zur Folge, dass die Zusicherungsfallzahlen in 
diesem Jahr nur bedingt als Maßstab herangezogen 
werden können. 
 
Die Verteilung der 2021 zugesicherten geförder-
ten Wohneinheiten auf die Fördersparten zeigt 
ein etwas anderes Bild (siehe Abbildung 3.2): Mit 
67,2 % aller geförderten Wohneinheiten stellt die 
Sanierungsförderung die Mehrheit dar.

Die Eigentumsförderung kommt bei der Betrach-
tung nach geförderten Wohneinheiten auf einen 
Anteil von 16,4 %. Dabei entfielen 14,9 % auf die 
Errichtungs- und 85,1 % auf die Kaufförderung. 
 
16,3 % der geförderten Wohneinheiten betrafen 
die Objektförderung. Etwas weniger als zwei Drit-
tel (61,6 %) der geförderten Wohneinheiten ent-
fielen auf die Errichtung von Mietwohnungen, 
28,7 % waren Einheiten in Wohnheimen und 9,7 % 
betrafen die größere Renovierung.  
 

 

Abbildung 3.2 
Geförderte Wohneinheiten, nach Fördersparte im Jahr 2021 

 
Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 
Hinweis: In der Sanierungsförderung wurde, wie eingangs bereits erwähnt, im Jahr 2019 eine gravierende Umstellung des Förde-
rungsablaufs vorgenommen. Wurde vor 2019 eine Zusicherung bereits vor Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme erteilt, ist seit 
2019 eine Zusicherung nur mehr nach der erfolgten Sanierung möglich. Dies hat zur Folge, dass die Zusicherungsfallzahlen in 
diesem Jahr nur bedingt als Maßstab herangezogen werden können.   
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4 Zusicherungen nach Bezirk

Die bisherigen Ausführungen beziehen sich auf die 
im Jahr 2021 insgesamt zugesicherten Zuschüsse 
bzw. geförderten Wohneinheiten, also auf das im 
Land Salzburg zugesicherte Fördervolumen. Nach-
folgend werden die zugesicherten Zuschüsse sowie 
die geförderten Wohneinheiten für das Jahr 2021 
auf Bezirksebene dargestellt.  
 
Für die Fördersparte Errichtung von Mietwohnun-
gen (Objektförderung) werden bei den zugesicher-
ten Zuschüssen die rückzahlbaren und die nicht 
rückzahlbaren Fördermittel berücksichtigt, bei 
den Wohneinheiten die zugesicherten Einheiten 
nach dem bisherigen und dem aktuellen Fördermo-
dell. 
 
Bei den zugesicherten Zuschüssen liegt der Flach-
gau mit 32,4 % an erster Stelle, gefolgt vom Pon-
gau mit 18,6 % und der Stadt Salzburg mit 17,2 %.  
 
Differenziert nach Fördersparten, vereinte der 
Pongau 41,6 % des dort zugesicherten Fördervolu-
mens auf die Eigentumsförderung. Auf Platz 2 folgt 
der Pinzgau, wo 37,8 % der zugesicherten Förder-
mittel auf die Eigentumsförderung entfielen. Nur 

in diesen beiden Bezirken konzentrierten sich 
mehr als ein Drittel der Mittel auf diese Förder-
sparte.  
 
Im Lungau lag der Fokus auf der Objektförderung 
(81,3 %), gefolgt von der Stadt Salzburg mit 
79,5 %. Während im Tennengau diese Fördermittel 
zu 100 % in die Mietwohnungsförderung flossen, 
waren es im Lungau 61,9 %. Der Rest entfiel dort 
auf die Wohnheimförderung. Der Lungau ist der 
Spitzenreiter im Bereich der Wohnheimförderung, 
auf die 31,0 % aller Fördermittel, die in diesem Be-
zirk vergeben wurden, entfielen. In der Stadt Salz-
burg wurden 8,3 % der gesamt vergebenen Förder-
mittel für die größere Renovierung verwendet, im 
Pongau waren es 1,8 %. In den anderen Bezirken 
kam die Förderung der größeren Renovierung nicht 
zum Tragen. 
 
Im Pongau wurden mit 16,2 % anteilig die meisten 
zugesicherten Fördereuro der Sanierung von 
Wohnraum zugeführt. Im Tennengau flossen dage-
gen nur 8,1 % aller Fördermittel in die Sanierung.

 

Abbildung 4.1 
Anteil der Fördersumme, nach Fördersparte und Bezirk im Jahr 2021 

Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 
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Anders als bei den zugesicherten Fördermitteln 
gibt es bei der Verteilung der Wohneinheiten kei-
nen so deutlichen Spitzenreiter.  
 
Etwas mehr als ein Viertel der Wohneinheiten (alle 
Fördersparten) wurde im Flachgau (27,5 %) zugesi-
chert, gefolgt von der Stadt Salzburg (24,5 %). Auf 
den Pinzgau entfielen 17,0 % der zugesicherten ge-
förderten Wohneinheiten, auf den Pongau 15,9 %, 
auf den Tennengau 11,9 % und auf den Lungau 
3,2 %. Neben den Unterschieden im Hinblick auf 
die Absolutzahlen, gibt es auch beträchtliche Un-
terschiede hinsichtlich der Verteilung auf die För-
dersparten in den jeweiligen Bezirken (siehe Ab-
bildung 4.2).  
 
Landesweit machte die Sanierungsförderung 
67,2 % der geförderten Einheiten aus. Innerhalb 
der Bezirke differieren die Werte zwischen 72,0 % 
(Stadt Salzburg) und 62,6 % (Lungau). 
 
Auf die Eigentumsförderung entfielen landesweit 
16,4 % der geförderten Einheiten. Den höchsten 

Wert erzielte der Pongau mit 23,1 %, Nachzügler 
war die Stadt Salzburg mit 7,1 %. Bei der Errich-
tung war mit 3,9 % ebenso der Pongau Spitzenrei-
ter, den letzten Platz nahm wiederum die Stadt 
Salzburg ein, mit 0,2 %. Beim Kauf von Eigentum 
war die Stadt Salzburg Schlusslicht (6,9 %), wäh-
rend im Pongau 19,2 % der in diesem Bezirk geför-
derten Wohneinheiten dieser Fördersparte zuzu-
rechnen waren. 
 
Bei der Objektförderung, auf die 16,3 % aller ge-
förderten Einheiten entfielen, war der Spitzenrei-
ter der Lungau mit 28,5 %. Den geringsten Wert 
wies mit 11,7 % der Pongau aus. Auf die Mietwoh-
nungen entfielen landesweit 10,1 % aller Förde-
rungen. Während im Tennengau (20,3 %) und im 
Lungau (15,4 %) überdurchschnittlich viele Miet-
wohnungen gefördert wurden, waren es im Pinz-
gau nur 6,6 %. Die größere Renovierung kam auf 
das gesamte Bundesland Salzburg gesehen auf 
1,6 %. In der Stadt Salzburg waren es 5,9 % und im 
Pongau 0,8 %.

 

Abbildung 4.2 
Geförderte Wohneinheiten, nach Fördersparte und Bezirk im Jahr 2021 

Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 
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5 Wohnbeihilfe

Bei der Wohnbeihilfe (WBH) wird grundsätzlich 
zwischen zwei Arten unterschieden: die soge-
nannte allgemeine WBH, die für geförderte Ob-
jekte ausgezahlt wird und die sogenannte erwei-
terte WBH, für nicht bzw. nicht mehr geförderte 
Objekte. Für die Gewährung gibt es unterschiedli-
che Voraussetzungen.  
 
Die Höhe der Wohnbeihilfe ergibt sich aus dem Dif-
ferenzbetrag vom zumutbaren Wohnungsaufwand 
zum förderfähigen Teil der Miete, dem sogenann-
ten maßgeblichen Wohnungsaufwand (dabei han-
delt es sich nur um den Zumutbarkeitszuschuss). 
Keine Wohnbeihilfe wird für Betriebskosten, Steu-
ern, Heizkosten, Verwaltungskosten etc. gewährt. 
Die Höhe des maßgeblichen Wohnungsaufwandes 
wird entweder von den Kundinnen und Kunden im 
Rahmen der Beratung erfragt oder von der Vermie-
terin bzw. vom Vermieter beantwortet. 
 
Im Bundesland Salzburg gab es im Jahr 2021 12.952 
Wohnbeihilfenberechnungen aufgrund von Erstan-
trägen und Weitergewährungen (2020: 13.295). An 
9.495 Haushalte konnte eine Wohnbeihilfe ausbe-
zahlt werden. 6.827 Haushalte davon erhielten die 
allgemeine WBH, die sich landesweit auf durch-
schnittlich 240,8 € pro Monat belief. Für 2.668 
Haushalte wurde eine erweiterte Wohnbeihilfe ge-
währt. Diese betrug monatlich im Durchschnitt 
200,9 €. 
 
Im Jahr 2021 hat sich wiederum gezeigt, dass die 
gesetzten Maßnahmen durch die rechtlichen Ände-
rungen des Mietensenkungsprogramms Wirkung 
zeigen und zu einer Reduktion der Wohnbeihilfen-
ausgaben im Vergleich zum Vorjahr 2020 geführt 
haben. In Summe wurden rund 23 € Millionen an 
WBH im Bundesland Salzburg ausgezahlt. 
 

Tabelle 5.1 
Überblick über die Wohnbeihilfe im Jahr 2021 

 
allgemeine 

WBH 
erweiterte 

WBH 

Budgetausgaben 23,1 Millionen € 

unterstützte Haushalte 6.827 2.668 

Ø, monatliche WBH 240,8 € 200,9 € 

Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 

 

Abbildung 5.1 
Verteilung der Haushalte in geförderten Objekten 
mit Bezug von Wohnbeihilfe, nach Bezirk im Jahr 
2021 

 
Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 

 

Abbildung 5.2 
Verteilung der Haushalte mit Bezug von erwei-
terter Wohnbeihilfe, nach Bezirk im Jahr 2021 

 
Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 
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6 Wohnberatung

Seit Herbst 2016 steht die Wohnberatung Salzburg 
in der Fanny-von-Lehnert-Straße 1 den Bürgerin-
nen und Bürgern offen. Die Wohnberatung stellt 
die erste Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden 
der Wohnbauförderung dar. Hier erhalten Interes-
sierte allgemeine Auskünfte zur Wohnbauförde-
rung bzw. Wohnbeihilfe und werden entsprechend 
ihrer Anliegen an die richtige Stelle weitergelei-
tet. In der Wohnberatung werden Ansuchen und 
Unterlagen für die Wohnbauförderung entgegen-
genommen. Zudem helfen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beim Ausfüllen des Ansuchens. 
 
Die Telefonzentrale der Wohnberatung Salzburg 
ist unter der Telefonnummer 0662/8042-3000 er-
reichbar. Die Kolleginnen und Kollegen stehen von 
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 12:00 sowie 
von 13:00 bis 16:00 und am Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr für Anfragen der Bürgerinnen und Bürger 
zur Verfügung.

Die meisten Fragen betreffen die Abwicklung der 
Förderung. Die Bürgerinnen und Bürger erkundigen 
sich vor allem darüber, wie man eine Förderung in 
Anspruch nehmen kann. Am häufigsten wird die 
Servicesstelle von Wohnbeihilfenempfängerinnen 
und -empfängern in Anspruch genommen, gefolgt 
von den Antragstellerinnen und Antragsstellern, 
die sich für eine Expertenberatung im Bereich der 
Eigentumsförderung interessieren. 
 
Im Jahr 2021 sank aufgrund der Coronamaßnahmen 
die Anzahl der persönlichen Beratungen und Schal-
terkontakte, jedoch stiegen die Anfragen per Te-
lefon und E-Mail besonders im Bereich der Exper-
tenberatungen. Es konnten rund 11.100 Experten-
beratungen abgewickelt werden, das entspricht 
einem Plus von rund 11 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr (rd. 9.900 Expertenberatungen). Insge-
samt wurden im Jahr 2021 rund 41.200 Telefonate 
(+ 0,5 % gegenüber 2020) verzeichnet.  
 
Weitere Informationen erhalten Interessierte in 
der Wohnberatung Salzburg und unter 
https://www.salzburg.gv.at/wohnen.

  

https://www.salzburg.gv.at/wohnen
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7 Förderkontrolle

Zu den Aufgaben des Landes Salzburg gehört auch 
die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung 
der mit Wohnbauförderungsmitteln errichteten 
Objekten. 
 
Umfasst ist die Prüfung, ob seitens der jeweiligen 
Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Mieterin-
nen und Mieter die Bedingungen der Wohnbauför-
derungen eingehalten werden. 
 
Ein Verstoß liegt beispielsweise vor, wenn Woh-
nungen nicht oder nur als Zweitwohnung genutzt 
oder weitervermietet werden, aber auch, wenn 
nicht alle im Haushalt lebenden Personen gemel-
det werden, sodass deren Einkommen bei der Be-
rechnung von Annuitätenzuschüssen oder Wohn-
beihilfen nicht berücksichtigt werden konnte. 
 

Die Kontrollen werden in der Regel unangemeldet 
vor Ort durchgeführt. Aufgrund der Coronakrise 
war die Kontrolle vor Ort nicht im gewohntem Aus-
maß möglich, dennoch konnten im Jahr 2021 ins-
gesamt 896 Wohnungen einer Kontrolle unterzogen 
werden.  Das Jahresprogramm der Förderkontrolle 
sieht in der Regel die Kontrolle von Eigentumswoh-
nungen in einem Halbjahr und die Kontrolle von 
Mietwohnungen im zweiten Halbjahr vor. 2021 
konnte erst Ende Juni mit der Nachkontrolle wie-
der gestartet werden, daher wurden nur Mietwoh-
nungen vor Ort kontrolliert.  Bei rund 90 Wohnun-
gen bestand ein Verdacht, dass die widmungsge-
mäße Verwendung nicht gegeben ist. 
 
Bei widmungswidrig verwendeten Mietwohnungen 
werden diese wohnungsbedürftigen Personen zu-
geführt, die die Voraussetzungen zur Förderung 
erfüllen.

 
Abbildung 7.1 
Kontrollierte Wohneinheiten in Miete nach Bezirk im Jahr 2021 

Quelle: Abteilung Planen, Bauen, Wohnen 
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8 Wohnbauforschung 

Das Instrument der Wohnbauforschung bietet im 
Land Salzburg über die Wohnbauförderung eine 
Möglichkeit zur Unterstützung bei der Weiterent-
wicklung und der Neu-Orientierung im Wohnungs-
wesen an. Die Wohnbauforschung hat dabei fol-
gende Zielsetzungen:  
 Verbessertes Grundlagenwissen oder Erfahrun-

gen und Ergebnisse als Basis für die Weiterent-
wicklung des Wohnbaus in Salzburg 

 Umsetzung von Erkenntnissen und Forschungs-
ergebnissen in konkreten Modellprojekten 

 
Ein- bis zweimal jährlich lädt das Land Salzburg 
alle Interessierten dazu ein, ihre Ideen in Form von 
Forschungsanträgen an das Land zu übermitteln. 
Zukunftsfähige und innovative Projekte können 
durch direkte Zuschüsse unterstützt werden. Die 
jeweiligen Einreichtermine werden zeitgerecht 
auf der Homepage veröffentlicht. 
 
Im Jahr 2021 konnten im Rahmen der Wohnbaufor-
schung drei Berichte finalisiert werden: 
 Projektentwicklung Smart Cities; 

Wohnprojekt Berchtesgadnerstraße 
 Regionalplanung 4.0 
 Visionen eines zeitgemäßen Wohnbaus  
 
Nähere Infos, Unterlagen und Informationen zu 
den laufenden und abgeschlossenen Projekten 
können seit 2015 auf der Homepage unter folgen-
dem Link entnommen werden: 
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Sei-
ten/wohnbauforschung-dokumentation.aspx 
 
Beispielhaft wird nachfolgend das Projekt „Pro-
jektentwicklung Smart Cities; Wohnprojekt 
Berchtesgadnerstraße“ etwas detaillierter darge-
stellt: 

Projektentwicklung Smart Cities;  
Wohnprojekt Berchtesgadnerstraße 
 
Das vorliegende Wohnbauforschungsprojekt unter-
stützte das Projektteam rund um das Bauvorhaben 
Berchtesgadnerstraße bei der erstmaligen Durch-
führung eines kooperativen Planungsprozesses im 
Land Salzburg. In der Schweiz und anderen öster-
reichischen Bundesländern bereits erfolgreich 
durchgeführt, stellt diese strukturierte Vorgangs-
weise in der Projektvorbereitung und Planung eine 
Neuerung in der Umsetzung von Großprojekten im 
Salzburger Wohnungswesen dar. 
 
Durch die frühzeitige und gleichwertige Einbezie-
hung verschiedener Experten aus den verschiede-
nen Sachbereichen, Bewohner-vertretern und An-
rainern, konnte in einem moderierten Prozess ein 
gesamt-nachhaltiges Baukonzept entwickelt wer-
den, indem die verschiedenen Bereiche (Mobilität, 
Energie, Soziales, Ökologie…) nicht gegenseitig 
ausgespielt oder gereiht werden, sondern gemein-
sam in ein Konzept einfließen und sich gegenseitig 
ergänzen – jeweils im Kontext des bereits beste-
henden Stadtteiles. 

 
Der vorliegende Forschungsbericht dokumentiert 
die gewonnenen Erfahrungen des kooperativen 
Prozesses „Wohnprojekt Berchtesgadnerstraße“, 
gemeinsam mit den bereits realisierten Projekten 
in Österreich – Graz– Smart City Areal, Waagner-
Biro-Straße, 8020 Graz und der Schweiz – Zürich - 
Zürich-Süd, S4 Manegg. 
 
Das vorliegende Projekt soll mit EU-Forschungs-
mitteln in den verschiedenen Umsetzungsschritten 
und Teilbereichen weiter unterstützt werden. 
 
 

https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Seiten/wohnbauforschung-dokumentation.aspx
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Seiten/wohnbauforschung-dokumentation.aspx
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